
Satzung

über die Erhebung von Friedhofsgebühren

der Ortsgemeinde Berlingen vom 27.05.2010

Der Ortsgemeinderat Berlingen hat auf Grund des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-
Pfalz (GemO) und der §§ 2 Abs. 1, 7 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) und des §
30 der Friedhofssatzung der Ortsgemeinde Berlingen am 27.05.2010 folgende Satzung be
schlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

§1
Allgemeines

Für die Benutzung der Einrichtung des Friedhofswesens und ihrer Anlagen werden Benut
zungsgebühren erhoben. Die Gebührensätze ergeben sich aus der Haushaltssatzung.

§2
Gebührenschuldner

Gebührenschuldner sind:

1. Bei Erstbestattungen die Personen, die nach § 9 Bestattungsgesetz verantwortlich sind,
und der Antragsteller,

2. bei Umbettungen und Wiederbestattungen der Antragsteller.

§3
Entstehung der Ansprüche und Fälligkeit

(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Inanspruchnahmeder Leistungen nach der Fried
hofssatzung, bei antragsabhängigen Leistungen mit der Antragstellung.
(2) Die Gebühren werden innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids
fällig.

§4
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
(2) Gleichzeitigtritt die Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebührenvom 09.12.1992
in derFassung der 1.Änderungssatzung vom 28.07.1997 außer Kraft.



Berlingen, 27.05.2010

Erwin Schüller

Ortsbürgermeister

Hinweis nach § 24, Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO)
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder
auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntma
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
dieBestimmungen über dieÖffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, dieAusfertigung

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
1.vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstan

det oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der
Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begrün
den soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der
in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Bei der Bekanntma
chung der Satzung ist auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hinzuweisen.


